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Vertrag: Pneumologievertrag AOK BW/Bosch BKK (§ 140a SGB V) 
Datum: 11.04.2023 
Betreff: Neue Vergütungsregelungen rückwirkend zum 01.01.2023 bzw. 01.10.2022 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,   
 

wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass sich die Vertragspartner mit Wirkung zum 01.01.2023 zu neuen 
Vergütungsregeln geeinigt haben, die in die Anlage 12 des § 140a-Vertrags Pneumologie AOK/Bosch BKK 
aufgenommen werden. 
 

1. Aktualisierungen der Vergütungsregelungen Pneumologie ab dem 01.10.2022 
 

Ziffer Versorgungsinhalt Vergütungsregeln Betrag 

32212 Fibrin (D-Dimere) • je Untersuchung abrechenbar 

• Es ist ein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt  

erforderlich 

17,80 € 

 
Es erfolgt ein rückwirkender Tausch der Ziffern 32117 (Fibrinmonomere) zur Ziffer 32212 (Fibrin) zum 01.10.2022. 
Falls Sie die Ziffer 32117 für eine quantitative Bestimmung abgerechnet haben, müssen Sie nichts weiter 
beachten. Der Tausch der Ziffern erfolgt automatisch und wird mit der nächsten Abrechnung verrechnet. 
Korrekturen können Sie bei Bedarf rückwirkend über die Software vornehmen. 
 

2. Aktualisierungen der Vergütungsregelungen Pneumologie ab dem 01.01.2023 
 

Ziffer Leistung Vergütungsregeln ab Q1/2023 

BG1 Chronische Erkrankungen • Erhöhung der Vergütung von 18 € auf 20€  
BG6 Beratungsgespräch Long-

, Post-COVID 
• Verlängerung bis zum 31.12.2023 
• Erhöhung der Abrechnungshäufigkeit auf 2x / Krankheitsfall 

mit einem Tagesauschluss von max. 1x pro Tag.  
Ab dem 2. Quartal 2023 werden alle Ziffern regulär im Ziffernkatalog des Facharztvertrags Pneumologie 
rückwirkend zum 01.01.2023 enthalten sein und sind in der Software, im Rahmen der regulären Updates, 
hinterlegt. 
 
Bitte achten Sie bei einer Nachabrechnung der Ziffern darauf, dass immer der gesamte Behandlungsfall bzw. 
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Schein elektronisch übertragen wird und nicht nur eine einzelne Ziffer. Sollten Sie Fragen zum Korrekturverfahren 
innerhalb Ihrer Vertragssoftware haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Softwarehaus. 
 
Weiterführende Informationen stellen wir Ihnen nach Abschluss der Änderungsvereinbarung unter:  
 
AOK BW / Bosch BKK Pneumologie - MEDIVERBUND (medi-verbund.de) zur Verfügung. 
 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Angie Wittmann  
Projektleitung 

 

https://www.medi-verbund.de/facharztvertraege/aok-bw-bosch-bkk-pneumologie/

